
STURM– UND KATASTROPHENSCHÄDEN 
Alle Geschädigten des orkanartigen Sturmes am vergangenen 
Wochenende können Anträge auf Gewährung einer Beihilfe zur 
Förderung der Behebung von Katastrophenschäden im Sinne 
des Katastrophenfondsgestzes beim Kärntner Nothilfswerk stel-
len. Formulare liegen im Gemeindeamt Deutsch-Griffen auf.  

Mitzubringen sind: Einheitswertbescheid, Einkommensnachwei-
se aller im Haushalt lebenden Personen, Nachweise über außer-
gewöhnliche Belastungen (Ausbildung Kinder, Schulden udgl.), 
Parzellennummern der betroffenen Flächen, Angabe über den 
Viehstand, Angabe des Schadholzes in Festmeter. Bei Gebäude-
schäden: Bekanntgabe der ungefähren Schadenshöhe bzw. Vor-
lage von Kostenvoranschlägen. 

Herr LH Dr. Haider hat sich die Schäden in Deutsch-Griffen am  
29.1.2008 angesehen und Herrn Bürgermeister zugesagt, dass er 
sich für alle Geschädigten einsetzt und versucht, bestmögliche 
Entschädigungszahlungen zu erreichen. 

Die Wirtschaftskammer gewährt jenen Geschädigten, die Mitglie-
der der Wirtschaftskammer sind, aus dem Katastrophenfonds 
Zuschüsse. Auskünfte erhalten betroffene Gewerbetreibende 
unter 05/90904/561. 
 

Die Gemeinde Deutsch-Griffen dankt auf diesem Wege allen frei-
willigen Helfern, besonders jedoch den Mitgliedern der Freiwilli-
gen Feuerwehr Deutsch-Griffen, für ihren Einsatz bei der Frei-
räumung der Straßen und Wege im Gemeindegebiet. 
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9. bis 16.2.2008 

ORDINATION DR. STINGL – URLAUB 
Die Ordination Dr. Stingl ist vom 11. Feber bis 17. Feber 2008 ge-
schlossen. 
 

Nächste Ordination: 18. Feber 2008 

Ordination            
Dr. Stingl - 
Urlaub vom  

11.2.-17.2.2008 

Ab März 2008 ist vor der Errichtung von Ge-
bäuden sowie bei umfassenden Sanierungen 
von großen Gebäuden (Nutzfläche über 1000 
m²) bereits für die Baugenehmigung gesetz-
lich verpflichtend ein Energieausweis vorzu-
legen.  
 

Auch bei der Beantragung der Wohnbauför-
derung für Neubauten sowie Sanierungen 
bzw. für Energieförderungen ist ein Energie-
ausweis erforderlich.  
 

Mit dem Energieausweis wird den BauherrIn-
nen der Energiebedarf anschaulich darge-
stellt. Sie werden auf Möglichkeiten zur Ener-
giekosteneinsparung hingewiesen.  
 

Bei der Berechnung eines Energieausweises 
wird das gesamte Gebäude, wie es in der 
Natur steht oder stehen soll, im Computer  

„nachgebaut“. Dementsprechend können die 
Kosten sehr unterschiedlich sein. Für einen 
Neubau muss man derzeit mit mind. € 250,--
bis 300,-- rechnen. Bei älteren Gebäuden 
hängen die Kosten im Wesentlichen von der 
Qualität der zur Verfügung gestellten Unter-
lagen ab. Wenn alle Pläne und Baubeschrei-
bungen vorhanden sind, sind die Kosten mit 
jenen von Neubauten vergleichbar. 
 

Energieausweise dürfen nur von befugten 
Personen wie z.B. BaumeisterInnen, Techni-
schen Büros udgl. ausgestellt werden.                     
„energie.bewusst Kärnten“ sowie die ARGE 
Erneuerbare Energie sind ebenfalls befugt 
Energieausweise auszustellen.  
 
W e i t e r e  I n f o r m a t i o n 
www.energiebewusst.at oder www.aee.at 

ENERGIEAUSWEIS FÜR GEBÄUDE 


